
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Steiermark 1999/12/01 30.14-
22/99

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1999

Rechtssatz

Eine Anzeige kann nur dann zur tauglichen Verfolgungshandlung erhoben werden, wenn sie

alle Merkmale einer solchen Verfolgungshandlung aufweist und dem Konkretisierungsgebot des § 44a Z 1 VStG

entspricht. Diese Voraussetzung liegt nicht vor, wenn die Anzeige mehrere Delikte enthält, die unterschiedlichen

Beschuldigten zugeordnet sind, ohne dass die Behörde dem Berufungswerber konkret vorgehalten hat, welche Punkte

der Anzeige ihn betre7en und welches Delikt er in welcher Begehungsform - als mittelbarer Vorsatztäter oder als

unmittelbarer Täter - durch welche Handlungen begangen hat. Auch standen die im Straferkenntnis genannten

Gesetzesstellen "§ 103 Abs 1 KFG i. V.m. Art 8 Abs 1 EG-VO 3820/85" untereinander in keinem Zusammenhang, da §

103 Abs 1 KFG die PBichten des Zulassungsbesitzers regelt, während Art 8 Abs 1 der zitierten EG-VO an den Fahrer

gerichtete Bestimmungen enthält (Ruhezeitregelungen).

Schlagworte

Verfolungshandlung Anzeige Konkretisierung Begehungsform

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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